
 
 
DER LANDRAT 
 

 

Merkblatt für Tierhalter  
über Meldepflichten etc. Fachdienst 39 
              Veterinärwesen und  
(Stand: 17.07.2013) Lebensmittelüberwachung 
 Kurt-Schumacher-Allee 1 
 45655 Recklinghausen 
 Telefon 02361/532125 
  Telefax 02361/532227 

Meldepflicht                      E-Mail: fd39@kreis-re.de    

Einhufer wie Pferde und Esel,  
Rinder, Schafe und Ziegen,  
Schweine (auch „Hobbyschweine“ wie Hängebauschweine, Minipigs etc.),  
Gehegewild (Schwarzwild, Rotwild, Damwild etc.), Kameliden (Großkamele, Neuweltkamele 
wie Lamas, Alpakas etc.) und 
Geflügel (Hühner, Puten, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Wachteln, 
Laufvögel wie Strauße, Nandus, Emus)  
 

sind Vieh im Sinne des Tierseuchengesetzes.  
 

Tierhalter (auch Hobbyhalter) von diesem  Vieh, aber auch von Bienen sind nach § 26 bzw. 
§ 45 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) verpflichtet, jedes Jahr Ihren Tierbestand am 1. 
Januar eines Jahres bis spätestens zum 31. Januar dieses Jahres bei der Tierseuchenkasse 
NRW nach vorgegebenem Muster schriftlich zu melden (Muster mit Anschrift s. Anlage 1). Bitte 
senden / faxen Sie eine Kopie dieser Meldung auch an den Fachdienst 39 des Kreises 
Recklinghausen (Kontaktdaten s.o.) 
 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte auch dem anhängenden Informationsblatt der 
Tierseuchenkasse NRW (Auszug s. Anhang 2). 
 

Eine fehlende Anzeige kann gemäß ViehVerkV als Ordnungswidrigkeit geahndet werden 
(§ 46 Abs. 2 Nr. 1 VieVerkV).  

 

Bestandsregister 
Für Geflügel, Schweine, Rinder, Schafe, Ziegen, Gehegewild und Kameliden muss der 
Tierhalter zudem Bestandsregister z.T. nach vorgegebenen Mustern führen, in die sämtliche 
Zu- und Abgänge eingetragen werden.  
Muster der erforderlichen Bestandsregister können Sie z.T. beim FD 39 erfragen. 
 

Ohrmarken für zu kennzeichnende Tiere (Rinder, Schafe/Ziegen, Schweine) erhalten Sie 

beim Landeskontrollverband Nordrhein-Westfalen e. V., Postfach 9247, 47749 Krefeld,  
Tel.:   02151 / 5143940, Fax:   02151 / 5143951, E-Mail: info@lkv-nrw.de; www.lkv-nrw.de 

 

Impfungen 
Hühner (egal ob Masthähnchen, Legehenne oder Hobbytier) und Puten sind zudem regelmäßig 
vom Tierarzt gegen die „Atypische Geflügelpest / Newcastle Disease (ND)“ impfen zu lassen.  
Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Tierarzt. 

 
Behandlungen / Anwendung von Arzneimitteln („Bestandsbuch“) 
Behandlungen von Tieren, auch z.B. regelmäßige Entwurmungen, bei Tieren, die der 
Lebensmittelgewinnung dienen (Legehennen, Schafe etc. aber auch Kaninchen), müssen 
dokumentiert werden, z.B. im sogenannten „Bestandsbuch“. Weitere Einzelheiten können Sie 
bei ihrem behandelnden Tierarzt oder beim FD 39 erfragen. 

 
 
Der Amtstierarzt 

mailto:info@lkv-nrw.de


 
Anlage 2 
 

 





Weitere Infos sowie insbesondere auch zu den Tierarten Rinder, Schweine und 
Geflügel finden Sie unter 
http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierseuchenkasse/meldung/index.htm 

http://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierseuchenkasse/meldung/index.htm

